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metriſche Interprefation des Gebete des Herrn mit tiefreligiöſen Reflexionen in
vollendeter Form ird Arin dem Leſer eboten. Von dieſen edi  en el
der gilt das Wort des alten ato Pectus Est quod disertum facit. Nur
unwandelbare gläubige Geſinnung kann die Ue ſolcher Dichtungen ſein.

Von nebenſächlichen Kleinigkeiten, die den Wert des Büchleins nicht verringern
k  önnen, ind dem Referenten aufgefallen vor allem (auf 44) die unzuläſſige
etapher „Wenn die lut der Liebesreue den lang gehegten Haſs zerbricht“,
(auf das unmögliche Particip „Dem ewig Weſenden“ Auf 15 iſt als
Citat des 4 leſen ſtatt Joh XXI. 1 Offenb Jo XXI 1 11

Mögen dieſe Winke bei einer hoffentlich recht bald nothwendigen zweiten Auflage
gebürende Berückſichtigung finden!

Sti elk Profeſſor Theodor Jungwirth.
0) anuale für Das Seelſorgeamt. Herausgegeben von

Joachim Bazzanella, Pfarrer von Caſtello Teſino U. der zweiten
verbeſſerten und vermehrten italieniſchen Auflage überſetzt von Johann
Steck, Curat von Luſerna. T-·  rient. 56  Uck und Verlag der „Artigianelli“.
1892 In Commiſſion bei ayer und omp In Wien, Matthäus
Mittermüller un Salzburg, Vereinsbuchhandlung mn Innsbruck. ge
1061 Preis geh 3.75 6.2

Ohne den Iteren und verdienſtvollen erken dieſer Art nahe  —
treten zu wollen, muſs gleichwohl geſagt werden, daſs ſchon die glückliche
Wahl des Titels angenehm berührt. Denn die ordnungsmäßige Führung
der Pfarrkanzlei iſt keine „Geſchäfts“ſache, ondern ein eig des Seelſorge⸗—
mites. Der Verfaſſer des „Manuale“ bar bald nach mtrt in die Seel⸗
ſorge zUur Einſicht gekommen, daſs theoretiſches und praktiſches iſſen nich
immer willingsgeſchwiſter ſeien und daſs eln noch gelehrter Theoretiker
bei Abfaſſung des einfa  en Actenſtückes in Verlegenheit kommen önne.
Mangels anderer ehelfe zur Aneignung der erforderlichen praktiſchen Kennt—
niſſe gieng EL als junger rieſter daran, Normen und Formularien voverſt
5  Um eigenen Gebrauche 3u ſammeln. Sein hochwürdigſter erhir ermunterte
ihn, dieſe ammlung V  Um Utzen ſeiner Mitbrüder zu veröffentlichen. Der
erſten, 1888 erſchienenen und un wenigen Tagen vergriffenen Auflage folgte
889 die zweite n doppeltem mfange. ieſelbe wurde der Kritik
äußer beifällig aufgenommen und trug dem erfaſſer zahlreiche Belobungs⸗
ſchreiben von 1.  en und Ordinariaten ein. Beſonders gewichtig iſt die
Anerkennung des hochwürdigſten Fürſtbiſchofes von Brixen, Dr Simon
Aichner, Hochwelcher dem Verfaſſer ſchrieb „Comperi, Ulum (ibrum)
Clero perquam Utilem ESSE, III4818, Jula do ctrina 8011 d
fuleitur.“ iedurch ermuthiget entſchloſs ich Bazzanella, eine deutſche Ueber—
ſetzung ſeines „Manuale“ zu veranſtalten, In der Abſicht, auch „dem jungen
Clerus der benachbarten eu  en Diöceſen einen praktiſchen und hinreichend
billigen Behelf für die Uebung der gewöhnlichen Amtshandlungen ſeines
tenſte darzubieten

In Abſchnitten finden wir behandelt: das Archiv (Einrichtung desſelben
und Matrikenführung; Zeugniſſe und Beſtätigungen; Poſt⸗ und Telegraphenweſen;
Eingaben, Geſuche, Zuſtellungen, Vorladungen; Eheangelegenheiten ſehr aus⸗
ührlich und verläſslich; ebarung der rommen Anſtalten; Verwaltungs-Acte;
erfahren un Streitſachen; öffentliche Feilbietungen; Strafſachen; Oberſte Gerichts⸗
höfe; Maßregeln öffentliche Aergerniſſe; Von den Wahlen (nur 1⁰ be
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rückſichtiget); Teſtamente; Militärſachen. Zuerſt werden bei jedem Abſchnitte die
Principien und Vorſchriften der 1 nach Cone rid Aichners Comp. juris
Hceles., Instruét. Eychst. und den kirchlichen Verordnungsblättern) dargelegt,
dann die ſtaatlichen Verordnungen aufgezählt und ſchließl Anleitungen und
Formularien für die Praxis eboten. braucht wohl nicht beſonders emerkt zu
werden, daſs bei dem mehr beglen Charakter, den dieſes „Manuale“, ſowie auch
der vielgebrauchte elfert'ſche „Geſchä

40 an ſich tragen, der Seelſorger der Mühe
keineswegs überhoben iſt, die Verordnungen ſeiner Diöceſe leißig 3 ſtudieren. Trotz
des beſten „Schimmels“ würde EL onſt gar manches „verhauen“, denn gerade für
die wichtigſten Verwaltungszweige, wie1Vermögensverwaltung, Bau⸗ und
Patronatslaſten, Grundbuchs⸗Angelegenheiten, (wel etztere Im „Manuale“ ganz
außeracht gelaſſen wurden) ind die rläſſe der einzelnen Ordinariate und die Landes—
geſetze maßgebend. Im einzelnen ſei die ganz vorzügliche Behandlung der „Ehe⸗
Angelegenheiten“ 180 — 393) hervorgehoben. Der 247 mitgetheilte Entwurf
eines Brautunterrichtes ird vielen Seelſorgern beſonders willkommen ſein. Sehr
dankenswert iſt das alphabetiſche Verzeichnis der am häufigſten vorkommenden
ſtempelpflichtigen cte 754— 773), owie die Rechnungstabellen 823 —836.)

Die Brauchbarkeit eine derartigen Werkes ängt, die ſonſtige Verläſslichkeit
vorausgeſetzt, größtentheils davon ab, daſs die abgehandelten Materien raſch auf⸗
gefunden werden önnen. Muſtergiltig hiefür iſt der Index, der den Manz'ſchen
Geſetzesſammlungen eigen iſt. Bezüglich des „Alphabetiſchen Regiſters“, das ich
nach den gemachten Stichproben als erwies (nur bei „Legitimation“ muſste
auch Citiert werden und bei „Legaliſierung“ der Hinweis auf die
Matrikenauszüge), d ich den Wunſch daſs asſelbe mehr ſpecialiſiert und die
Zahl der Schlagworte um ein bedeutendes ermehr erde Lieber 5 viel, als

wenig muſs hier rundſatz ſein Der Druck macht den „Artigianelli“ („iunge
Handwerker“ enne von einem Prieſter geleitete Knabencolonie) alle Ehre An
einziger Druckfehler 1048 III des ſtatt der) iſt miue untergekommen.
In größerer Wechſel der Lettern wäre  3 jedoch angenehm für das Auge Die Auf.
ſchriften ſollten durch fettere Lettern markiert ſein Für die Anmerkungen önnte
kleinerer Druck verwendet werden Dadurch Urde Qum geſchaffen für die Special⸗
verordnungen der fremden Diöceſen.

In achlicher Beziehung habe ich einige kleinere Ueberſehen ti  1, die
wohl theilweiſe un der abweichenden Praxis der Tiroler Dibceſen mögen begründet
ſein Für die Führung der Landwehrmatrikel iſt die Circular-Verordnung
des Miniſteriums für Landes⸗Vertheidigung vom Auguſt 1880 maßgebend.

In dem 11 citierten Miniſterial-Erlaſſe Ii 1870, betreffend die
Matrikulierung der Todtgebornen, muſs eS ＋ „ſowie jene“, richtig eißen
„und nicht jene, die unmittelbar nach der Geburt terben  70 Bei Beſprechung
der Legitimation —1 Are auch die auf Grund eines mit Erfolg durch
geführten Civilproceſſes, nach dem eben des Vaters bewirkte Legitimation

berückſichtigen geweſen Die Aufzählung jener Länder, für 0ffo
Matrikenſcheine auszufertigen kommen, iſt Unvollſtändig (S 83); eS ehlen Baden,
Dänemark, Frankreich, Meklenburg, Reuß⸗Greiz, Rußland und Sachſen Nicht
bloß die Todfälle, ondern auch die Trauungen der Penſioniſten ind nach dem
Hofkanzlei⸗Decrete vom II. 1834 an die politiſchen Behörden Inſtanz
anzuzeigen, was jüngſt mit Miniſterial⸗Erlaſs vom 13 December 1891 neu ein
geſchärft Ur Es empfiehlt ſich wohl nicht, wie auf 345 gerathen wird,
den Brautleuten gemiſchter Religion, E.  k die kir Eheſchließung ganz ver⸗
weigern, die Nichtvornahme des Aufgebotes ſchriftlich beſcheinigen. Die
Einwilligung der Mutter ur Verehelichung eine minderjährigen Sohnes oder
Tochter kommt geſetzli nicht V Betracht, aher iſt ihre Unterſchrift auf dem
Formulare 350 unnöthig, außer die Mutter 2 . Mitvormünderin a8
ormular 471, die Errichtung eme neuen Friedhofes anlangend, berückſichtiget
bloß den „Communalfriedhof“. Es wären  7* aber auch Anleitungen und Formulare
für Erweiterung Ind Neuanlegung von der eigenthümlichen Friedhöfen
erwünſ Die 3u devinculierenden Obligationen (S 856) müſſen auf der
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Rückſeite die von der Kirchen⸗ oder Pfründenvorſtehung ausgeſtellte Eſſion
die Staatsſchuldencaſſe enthalten. Bei Veräußerung von Kirchen und
Pfründengütern (S 908) ird das ſchriftliche Gutachten der Gemeindevertretung
nicht allgemein gefordert, wohl aber ein Utachten von zwei ſachverſtändigen
Männern Auch über die Ver  Ung, die betreffenden an das Ordinariat 9e⸗
richteten Geſuche amm eilagen mit Stempeln 3u verſehen, kann man auf Grund
der anderer Meinung ein Bei „Zollfreiheit“ für Cultus
gegenſtände wäre zur Erläuterung die Angabe wünſchenswert, daſs eimn
vom Ordinariate ausgeſtelltes Zeugnis über die Imu: der bittſtelleriſchen 1
dem betreffenden Geſuche an die Finanzbehörden beiliegen müſſe Für die
Nachweiſung welche die un der Evidenz der Erſatzreſerve ſtehenden
Seelſorger im Monate ecember die politiſchen Bezirksbehörden einzuſchicken
aben, genügt die Beſtätigung des vorgeſetzten Pfarrers über die ſeelſorgliche Ver⸗
wendung nicht, ſondern ES iſt nach dem Wortlaute des Geſetzes vom 11 V 1889
die Beſtätigung des „Diöceſan⸗ oder Kloſtervorſtandes“ beizubringen. Vom An⸗
Uſſe des Anſtellungsdecretes kann dann abgeſehen werden Doch kann 10 dies
bezüglich eine verſchiedene Praxis beliebt ſein

Doch ieſe Ausſtellungen etreffen mehr oder minder uur Kleinigkeiten,
die gegenüber der Fülle und ſonſtigen Verläſslichkeit de Materiales nicht
Iu Betracht kommen. Das Schluſsurtheil lautet dahin, daſs eS dem wackeren
Tiroler Pfarrer gelungen iſt, ern mit ſeltenem Fleiße gearbeitetes, aus den
heſten Quellen geſchöpftes und ſo ziemlich alle Zweige des Seelſorgamtes
umfaſſendes andbuch für die Pfarrkanzlei herzuſtellen. Der Verfaſſer be
zeichnet ſelbſt die deutſche Ausgabe als beſſer geordne und reichhaltiger als
die zweite italieniſche Auflage. Er kann darum von Seite des deutſchen Clerus
ni bloß auf „geneigte Nachſicht“,
Dank rechnen. ſondern ſicherlich auch auf vielfältigen

Alois Stradner,Graz.
f.b Hofkaplan und Ordinariats⸗Seeretär.

Nerte Auflagen.
Apologie des Chriſtenthums vont Standpunkte der und Cultur
Urch Albert Maria Weiß Er. Dritter and Natur und
lebernatur Vet üte Auflage. Herder'ſche Verlagshandlung.
891 604 S. 8 Preis 11.60 6.96

Mit unermüdlichem Eifer arbeitet der gelehrte Dominieaner an der Ver
vollkommnung ſeines großen Werkes „Apologie des Chriſtenthums“ Kaum iſt
dasſelbe 3u nde gebracht, erſcheinen die einzelnen Bände in raſcher Folge VN
weiter Auflage und auch an dieſer war die Hand des Verfaſſers In vielfacher
Weiſe bald ergänzend, bald umgeſtaltend thätig. Der ſehr umfangreiche dritte Band
vurde VN zwei Theile auseinandergelegt und die erſte Partie esſelben ſoeben F
zweiter Auflage veröffentlicht. Bis zum zehnten ortrage iſt dieſe mit der erſten
Auflage ſo ziemlich identitſch; aber von der eilften angefangen überraſcht uns der
Verfaſſer mit N intereſſanten Gedanken und Ausführungen. Namentlich
as 1 und 523 über die chriſtliche un und N folgenden über das Weſen
des Proteſtantismus geſagt wird, iſt ebenſo wahr als überraſchend und iefert den
beſten Beweis, wie tief der Verfaſſer in das Verſtändnis des eigentlichen Weſen

8
des Proteſtantismus eingedrungen iſt Wir ſehen dem Erſcheinen des zweiten Theiles
dieſes Bandes, der niit dem erſten ein für ſich abgeſ

oſſenes Ganzes bilden wird,
erwartungsvo entgegen.

inz. Profeſſ or Ir Martin Fuchs


